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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 
 

Studienordnung  
 

für den Bachelorstudiengang 
 

Museumskunde 
 

im Fachbereich Gestaltung vom 08. Juli 2009 
 
 
 
Aufgrund von § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 der Satzung der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 
27/02), zuletzt geändert am 20. Oktober 2008 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 01/09), in Verbindung mit § 
24 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in 
der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl). S. 82), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 19. März 
2009 (GVBl. S. 70), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Gestaltung der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 08. Juli 2009 die folgende Neufassung der 
Studienordnung für den Bachelorstudiengang  Museumskunde beschlossen∗: 
 
 
Gliederung der Ordnung 
§  1 Geltungsbereich 
§  2 Geltung der Rahmenstudienordnung 
§  3 Vergabe von Studienplätzen 
§  4  Fachgebundene Studienberechtigung 
§  5 Ziele des Studiums 
§  6 Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 
§  7 Inhalt und Gliederung des Bachelorstudiums/Regelstudienzeit  
§  8 Art und Umfang des Lehrangebotes, Studienorganisation 
§  9 Umfang und Einordnung des ergänzenden allgemeinwissenschaftlichen Lehrangebotes 
§ 10 Praxisphase: Fachpraktikum 
§ 11 In-Kraft-Treten/Veröffentlichung 
§ 12 Außer-Kraft-Treten 
 
 
Anlagen der Ordnung 
Anlage 1 Beschreibung für jedes Modul 
Anlage 1A Niveaueinstufung der Module, Module der Niveaustufe 1b 
Anlage 1B Liste der Wahlpflichtmodule 
Anlage 2 Studienplanübersicht 
Anlage 3 Richtlinien für das Fachpraktikum im Rahmen der Praxisphase  
 
 
 
 
 
 

                                        
∗  Der Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung angezeigt am 21.07.2009 
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§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Studienordnung gilt für alle Studierenden, die nach In-Kraft-Treten dieser Ordnung an der 

HTW Berlin im Bachelorstudienganges Museumskunde zum 01. Oktober 2009 immatrikuliert 
werden. 

 
(2) Ferner gilt diese Studienordnung für alle Studenten und Studentinnen, welche nach der 

vorangegangenen Studienordnung des Bachelorstudienganges Museumskunde vom 31. Juli 2006 
(AMBl. FHTW Berlin Nr. 56/06) ab dem Wintersemester 2006/2007  immatrikuliert wurden. 

 
(3) Die Studienordnung wird ergänzt durch die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang 

Museumskunde in der jeweils gültigen Fassung, die Ordnung über die praktische Vorbildung für 
den Bachelorstudiengang Museumskunde in der jeweils gültigen Fassung und die 
Auswahlordnung für Bachelorstudiengänge der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(Auswahlordnung für Bachelorstudiengänge – AO - Ba) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 2 Geltung der Rahmenstudienordnung 
Die Grundsätze für Studienordnungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(Rahmenstudienordnung - RStO) in ihrer jeweils gültigen Fassung sind Bestandteil dieser Ordnung. 
 
§ 3 Vergabe von Studienplätzen   
Die Vergabe von Studienplätzen richtet sich im Falle einer Zulassungsbeschränkung nach dem 
Berliner Hochschulzulassungsgesetz und der Berliner Hochschulzulassungsverordnung in ihrer jeweils 
gültigen Fassung. Dabei wird von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, Studienplätze aufgrund eines 
speziellen Auswahlverfahrens zu vergeben. Die Kriterien für das Auswahlverfahren werden in der 
Auswahlordnung für Bachelorstudiengänge der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(Auswahlordnung für Bachelorstudiengänge –  AO - Ba) in der jeweils gültigen Fassung geregelt.  
 
§ 4 Fachgebundene Studienberechtigung 
(1) Für Bewerbungen auf der Grundlage von § 11 BerlHG werden für den Bachelorstudiengang 

Museumskunde abgeschlossene Berufsausbildungen als geeignet angesehen, die 
Qualifizierungsmerkmale aufweisen, die sich mit einem oder mehreren museologischen 
Tätigkeitsfeldern überschneiden.  

 
(2) Über die Eignung entscheidet der Prüfungsausschuss des Studienganges Museumskunde in 

jedem Einzelfall. 
 
§ 5 Ziele des Studiums 
(1) Die Studierenden des Bachelorstudienganges Museumskunde erwerben theoretisches Wissen, 

praktische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz für die Übernahme qualifizierter 
operativer Aufgaben in Museen und anderen kulturellen Einrichtungen. Ziel ist die Ausbildung 
von Absolventen und Absolventinnen, die zu selbständiger und kreativer Arbeit in der Lage sind 
und über ein hohes Maß von Team- und Kommunikationsfähigkeit, Urteilskraft und 
Innovationsbereitschaft verfügen. 

 
(2) Die Studierenden beherrschen am Ende des Studiums die theoretischen und praktischen 

Instrumente für die erfolgreiche Ausübung von Tätigkeiten in den Bereichen Sammlung und 
Ausstellung, in Serviceabteilungen und Stabsstellen von Museen und anderen 
Kultureinrichtungen. 

 
§ 6 Lehrveranstaltungen in englischer Sprache 
Lehrveranstaltungen oder auch Teile davon können in englischer Sprache durchgeführt werden. 
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§ 7 Inhalt und Gliederung des Bachelorstudiums/Regelstudienzeit  
(1) Das Bachelorstudium hat eine Dauer von 6 Semestern (Regelstudienzeit). 
 
(2) Das Bachelorstudium ist entsprechend Anlage 1 modularisiert. Module sind inhaltlich 

zusammengefasste Einheiten des Studiums, deren erfolgreichen Abschluss der/die Studierende 
durch eine bestandene Modulprüfung nachweisen muss. Ein Modul besteht u.U. aus mehreren 
inhaltlich zusammengehörenden Units. 

 
(3) Eine Kurzbeschreibung der Module befindet sich in Anlage 1 und ist Teil dieser Studienordnung. 

Die ausführliche Beschreibung der Module erfolgt in dem Dokument „Modulbeschreibung für den 
Studiengang Museumskunde – Bachelor of Arts (B.A.)“. Die jährliche Workload für den 
Bachelorstudiengang Museumskunde beträgt 1.800 Arbeitsstunden. 

 
(4) Das Studium schließt mit dem erfolgreichen Abschluss aller Module sowie nach erfolgreicher 

Bachelorarbeit und erfolgreichem Kolloquium ab. Die Bachelorarbeit wird von einem Seminar 
begleitet, welches mit dem Kolloquium abschließt. Die Anfertigung der Bachelorarbeit umfasst  
12 Leistungspunkte (ECTS), das begleitende Seminar mit dem abschließenden Kolloquium 
umfasst 3 Leistungspunkte (ECTS). 

 
§ 8 Art und Umfang des Lehrangebotes, Studienorganisation 
(1) Das Studienangebot entspricht im Einzelnen dem Studienplan gemäß Anlage 2. Diese Anlage 

enthält die Modul-/Unit-Bezeichnungen, die Art des Modulangebotes (Pflicht-/Wahlpflichtfach), 
die Präsenzzeit der Lehrveranstaltungen (in SWS) sowie die zugrundeliegende Lernzeit 
ausgedrückt in zu vergebenden Leistungspunkten (ECTS). 

(2) In Anlage 1B sind die maximal möglichen Wahlpflicht-Module aus dem Kerncurriculum und dem 
allgemeinwissenschaftlichen Lehrangebot aufgelistet. Welche Module davon angeboten werden, 
beschließt der Fachbereich des Studienganges rechtzeitig vor Semesterbeginn. Für jedes 
Wahlpflichtmodul werden mindestens zwei Module zur Auswahl angeboten. 

 
§ 9 Umfang und Einordnung des ergänzenden allgemeinwissenschaftlichen Lehr-

angebotes  
Der Umfang der allgemeinwissenschaftlichen Ergänzungsfächer (AWE) beträgt 12 Leistungspunkte 
(ECTS). Davon entfallen mindestens 8 Leistungspunkte (ECTS) auf die Ausbildung in Englisch und 4 
Leistungspunkte (ECTS) auf andere allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsfächer (keine 
Fremdsprache). Die Englischausbildung dient der fachspezifischen Vertiefung bereits vorhandener 
Fremdsprachenkenntnisse. 
 
§ 10 Praxisphase: Fachpraktikum 
Der Bachelorstudiengang umfasst neben den im Studienplan gemäß Anlage 2 genannten 
Lehrgebieten ein Fachpraktikum im Umfang von 15 Leistungspunkten (ECTS), das in der Regel im 5. 
Studienplansemester durchgeführt wird. Die Details der Praxisphase sind in Anlage 3 geregelt. 
 
§ 11 In-Kraft-Treten/Veröffentlichung 
Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW 
Berlin mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
§ 12 Außer-Kraft-Treten 
Die Studienordnung vom 31. Juli 2006, veröffentlicht am 29. November 2006 im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der FHTW Berlin Nr. 56/06, tritt mit Veröffentlichung dieser Ordnung außer Kraft. 
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Anlage 1 zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 
Beschreibung für jedes Modul: 
 
Name B 1 Museumsmanagement 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Trägerschaftsmodelle, der internen Strukturen und der 
Arbeitsprozesse von Museen verschiedener Typen im internationalen 
Vergleich 

- Einblicke in die Grundfragen des Museumsrechts und der Museumsethik 
- Kenntnis der museologischen Tätigkeitsfelder und ihrer Einbindung in 

die Museumspraxis  
Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 2 Museumsmanagement 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Grundlagen der allgemeinen und museumspraktischen 
Verwaltung 

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Management-Tätigkeiten in 
Museen und anderen Kultureinrichtungen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 3 EDV-Grundlagen 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis aktueller Hard- und Softwarearchitekturen in Desktoprechnern 
und Netzwerken und der aktuellen Büroanwendungen am PC 
- Kenntnis von Formaten und PC-technischen Anforderungen 

digitalisierter Bild- und Tondokumente 
Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 4 Inventarisierung 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der Grundlagen und Methoden der Inventarisierung und 
Dokumentation von Museumsbeständen;  

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben im 
Sammlungsmanagement 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 
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Name B 5 Bestandssicherung 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der Standards, Regeln und Maßnahmen zur Sicherung 
von Sammlungsbeständen 

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben im 
Sammlungsmanagement 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 6 Grundlagen der Geschichte 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Ergebnisse und Methoden der historischen Quellenkunde 
- Kenntnisse der Probleme, Methoden und Ergebnisse historischer 

Begriffsbildung 
Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 7 Inventarisierung 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der Grundlagen und Verfahren der Katalogisierung und 
Erschließung von Sammlungsbeständen 

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben im 
Sammlungsmanagement 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 4 Inventarisierung 1 

 
Name B 8 Elektronische Dokumentation 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der Probleme elektronischer Dokumentation, der Integration 
elektronischer Dokumentation in die Arbeitsprozesse des Museums und 
der Grundstrukturen von Museumsdatenbanken 

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben im elektronisch 
gestützten Sammlungsmanagement 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 9 Ausstellungsorganisation 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der Grundlagen des Ausstellungsmanagements 
- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Managementaufgaben in 

Ausstellungsplanung und –organisation 
Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 
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Name B 10 Museumspädagogik/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Grundlagen der personalen und medialen Vermittlung 
- Kenntnisse der Grundlagen und der Standardverfahren der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 
- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben in der 

Museumspädagogik und der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 11 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 1 
Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der wissenschaftlichen Grundlagen, der Methoden und der 
Ergebnisse der Bestimmung, der Erforschung und der Interpretation von 
Realien aus Museumsbeständen als historische Zeugnisse 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 12 Technikgeschichte und Naturkunde  

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der wissenschaftlichen Grundlagen, der Methoden und der 
Ergebnisse der Bestimmung, der Erforschung und der Interpretation von 
Realien aus Museumsbeständen als Zeugnisse der Geschichte und der 
Natur 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 13 Elektronische Dokumentation 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der Verfahren der Integration lokaler Erschließungsleistungen 
in globale Netzwerke und der Verwendung von Standards in der 
Dokumentation und im Datenaustausch 

- Kenntnis der Digitalisierung von Inventargut und der Problematik der 
Langzeiterhaltung und -archivierung digitaler Daten 

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben im elektronisch 
gestützten Sammlungsmanagement 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 8 Elektronische Dokumentation 1 

 

Name B 14 Praxisprojekt 1 

Leistungspunkte 6 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Ausbildung von Problemlösungskompetenz an praktischen Aufgaben im 
Sammlungsmanagement 

- Entwicklung von Teamfähigkeit 
Empfohlene 
Voraussetzungen 

B 4 Inventarisierung 1, B 5 Bestandssicherung, B 7 Inventarisierung 2,  
B 8 Elektronische Dokumentation 1 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 
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Name B 15 Publikationen im Museum 
Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

 
- Befähigung zur Übernahme von qualifizierten Aufgaben bei der Planung, 
Redaktion und Herstellungskoordination museumsspezifischer und 
anderer Printprodukte 
- Befähigung zur selbständigen Konzeption und Gestaltung kleiner 
Printprodukte 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 16 Besucherdienste/Besucherforschung 
Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnis der organisatorischen Strukturen von Besucherdiensten in 
Museen und anderen Kultureinrichtungen 

- Kenntnis der Methoden der empirischen Besucherforschung 
- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit in Besucherdiensten und bei der 

Durchführung empirischer Untersuchungen der Besucherforschung 
Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 17 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 2 
Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der wissenschaftlichen Grundlagen, der Methoden und der 
Ergebnisse der Bestimmung, der Erforschung und der Interpretation 
von Realien aus Museumsbeständen als historische Zeugnisse 

Empfohlene 
Voraussetzungen 

B 11 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 1 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 20 Praxisprojekt 2 
Leistungspunkte 6 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Ausbildung von Problemlösungskompetenz an praktischen Aufgaben  im 
Schwerpunkt Präsentation und Vermittlung 
- Entwicklung von Teamfähigkeit 

Empfohlene 
Voraussetzungen 

B 9 Ausstellungsorganisation, B 10 Museumspädagogik/Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit, B 15 Publikationen im Museum , B 16 
Besucherdienste/Besucherforschung 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 21 Kunstsammlungen 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Entwicklung der Strukturen und der Formen von 
Kunstsammlungen 
- Einblicke in die Wechselbeziehung von Sammlungsstrategien, 
Präsentationsstrategien und Ausstellungsorten 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 
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Name B 22 Historische Sammlungen 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Entwicklung der Strukturen und der Formen historischer 
Sammlungen 
- Einblicke in die Wechselbeziehung von Sammlungsstrategien, 
Präsentationsstrategien und Ausstellungsorten 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 23 Ikonographie und Ikonologie 

Leistungspunkte 6 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Verfahren und Ergebnisse ikonographischer und ikonologischer 
Forschung 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 17 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 2 

 

Name B 18 und B 19 English for Museum Studies 1 

Leistungspunkte 2 + 2 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

Mittelstufe 2/Gestaltung (GER B2) 
Die Module dienen der Einführung in die Fachsprache der Gestaltung. Alle 
Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, Schreiben) werden auf Grundlage 
bereits erworbener allgemeinsprachlicher Kenntnisse mit folgender Zielstellung 
weiterentwickelt: 

- Verständnis der wesentlichen Gedanken sowohl von Texten mit 
konkretem als auch abstraktem Inhalt 

- Präsentation von fachsprachlich relevanten Themen 
- angemessen flüssige Gesprächsführung 
- Textproduktion zu einer Reihe fachlicher Themen 
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 

Name B 24 und B 25 English for Museum Studies 2 

Leistungspunkte 2 + 2 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

Mittelstufe 3/Gestaltung (GER B2) 
Die Module dienen der Erlangung hoher fachsprachlicher Kompetenz auf dem 
Gebiet der Gestaltung. Alle Sprachfertigkeiten (Hören, Sprechen, Lesen, 
Schreiben) werden aufbauend auf dem Sprachmodul English for Museum Studies 
1 mit folgender Zielstellung weiterentwickelt: 

- hohes Textverständnis sowohl bei Texten mit konkretem als auch 
abstraktem Inhalt 

- Präsentation und Diskussion von fachsprachlich relevanten Themen 
- flüssige Gesprächsführung, auch zu spontan gewählten Themen 
- detaillierte und klar strukturierte Textproduktion zu fachlichen Themen 
- Darlegung des eigenen Standpunkts zu einem fachlichen Hauptthema 

unter Benennung der Vor- und Nachteile unterschiedlicher Ansätze 
Empfohlene 
Voraussetzungen 

B 18 und B 19 English for Museum Studies 1  

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 
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Name B 38 Fachpraktikum  
 

Leistungspunkte 15 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und  
Kompetenzen 
 

 

Fachabhängige Lernergebnisse:  
- Erwerb von Fähigkeiten und Fertigkeiten zur selbständigen 
Bearbeitung qualifizierter praktischer Aufgaben in verschiedenen 
Tätigkeitsfeldern in Museen und anderen Kultureinrichtungen 
- Überprüfung der Fachkompetenz 
 
Fachunabhängige Lernergebnisse: 
- Selbständige Tätigkeit in der Praxis, 
- Training der Fähigkeit zur Präsentation eigenständig erarbeiteter 
Leistungen 
- Überprüfung der Sozialkompetenz 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Alle Module des 1. bis 4. Semester, d. h. mindestens  
120 Leistungspunkte 

 
 
Name B 39 Bachelorarbeit  

 
Leistungspunkte 12 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und  
Kompetenzen 
 

 

- Nachweis der Fähigkeit zur wissenschaftlichen Bearbeitung von   
Fragestellungen und Problemen verschiedener Tätigkeitsfelder in 
Museen und anderen Kultureinrichtungen 
- Anwendung des während des Studiums erworbenen Fach- und 
Methodenwissens 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Siehe Prüfungsordnung §6 

 
 
Name B 40 Bachelorseminar/Kolloquium  

 
Leistungspunkte 3 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und  
Kompetenzen 
 

 

- Vorbereitung und methodische Anleitung zur Erstellung einer 
wissenschaftlichen Arbeit 

- Erfahrungsaustausch und Präsentation von Zwischenergebnissen 
- Kolloquium als Abschlussprüfung: Darstellung eines komplexen 

Sachverhalts, wissenschaftliche Diskussion 
Notwendige  
Voraussetzungen 

Siehe Prüfungsordnung §7 
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Wahlpflicht-Module: 
 

Name B 28 Kulturwirtschaft 1 
Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Grundlagen und Verfahren des fund-raising und des 
event-managements 

- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit bei der Erschließung von 
Finanzquellen sowie der Organisation kultureller Events 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 2 Museumsmanagement 2 

 

Name B 29 Digitale Medien 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Grundlagen und Techniken der Konzeption und der 
Produktion von websites 
- Kenntnisse der Grundlagen und Techniken der Konzeption und 
Produktion HTML-basierter Präsentationen 
- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit bei Konzeption, Produktion und 

Management digitaler Medien in Museen und anderen 
Kultureinrichtungen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 3 EDV-Grundlagen 

 

Name B 30 Sammlungen 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben bei der Konzeption 
und Betreuung fotografischer Sammlungen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 7 Inventarisierung 2 

 

Name B 31 Ausstellungen 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Grundlagen und Verfahren der Konzeption, Planung, 
Organisation und Produktion von Ausstellungstext und textbasierten 
Führungsmedien 
- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit bei Planung, Organisation, 
Redaktion und Produktion von Ausstellungstexten und textbasierten 
Führungsmedien 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 9 Ausstellungsorganisation 

 

Name B 32 Museumsdokumentation 1 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1 b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Befähigung zur Bewertung Allgemeiner 
Museumsdokumentationsmodelle 
- Übernahme qualifizierter Aufgaben bei der Standardisierung allgemeiner 
Arbeitsprozesse im Museum 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 4 Inventarisierung 1 
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Name B 33 Kulturwirtschaft 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Struktur von Kunst- und Kultureinrichtungen im 
kommerziellem Bereich 

- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit im Kunsthandel 
Notwendige  
Voraussetzungen 

B 28 Kulturwirtschaft 1 

 
Name B 34 Digitale Medien 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1 b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der Grundlagen digitaler Bild- und Tontechnik und der 
Verfahren der Verknüpfung analoger und digitaler Technologien  

- Befähigung zur Arbeit mit Mediensoftwarepaketen 
- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit bei Konzeption, Produktion und 

Management digitaler Medien im Museum und anderen 
Kultureinrichtungen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 29 Digitale Medien 1 

 
Name B 35 Sammlungen 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Befähigung zur Bewertung von Sammlungsstrukturen 
- Übernahme von qualifizierten Aufgaben bei der Erarbeitung von 
Modellen zur systematisierenden Ordnung von Sammlungsbeständen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 30 Sammlungen 1 

 
Name B 36 Ausstellungen 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Kenntnisse der theoretischen und praktischen Grundlagen und 
Verfahren der Ausstellungsgrafik, Museumstechnik und der 
Ausstellungsgestaltung 
- Befähigung zur qualifizierten Mitarbeit bei Ausstellungsgrafik und 
Ausstellungsgestaltung 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 31 Ausstellungen 1 

 
Name B 37 Museumsdokumentation 2 

Leistungspunkte 5 
Niveaustufe 1 b (voraussetzungsbehaftetes Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Befähigung zur Bewertung von Sammlungsstrukturen 
- Befähigung zur Übernahme qualifizierter Aufgaben bei der Erarbeitung 
von Modellen zur systematisierenden Ordnung von Sammlungsbeständen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

B 32 Museumsdokumentation 1 
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Wahlpflicht-Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsmodule: 
 
Name B 26 Allgemeinwissenschaftliches WP-Modul 1 

Leistungspunkte 2 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Einblicke in Theorien, Methoden und Arbeitsfelder verwandter oder 
benachbarter Studiengänge mit den Schwerpunkten Kultur und 
Gestaltung  
- Erweiterung, Vertiefung und Differenzierung der 
Problemlösungskompetenzen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 

 
Name B 27 Allgemeinwissenschaftliches WP- Modul 2 

Leistungspunkte 2 
Niveaustufe 1a (voraussetzungsfreies Modul) 
Lernergebnis und 
Kompetenzen 

- Einblicke in Theorien, Methoden und Arbeitsfelder verwandter oder 
benachbarter Studiengänge mit den Schwerpunkten Kultur und 
Gestaltung  
- Erweiterung, Vertiefung und Differenzierung der 
Problemlösungskompetenzen 

Notwendige  
Voraussetzungen 

Keine 
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Anlage 1A zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 
 
Niveaueinstufung der Module 
 
 
Folgende Module werden der Niveaustufe 1b  mit verbindlicher Vorleistung zugeordnet: 
 
Modul Voraussetzungen /Vorleistung 

B 7 Inventarisierung 2 B 4 Inventarisierung 1 

B 13 Elektronische Dokumentation 2 B 8 Elektronische Dokumentation 1 

B 23 Ikonographie und Ikonologie B 17 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 2 

B 28 Kulturwirtschaft 1 B 2 Museumsmanagement 2 

B 29 Digitale Medien 1 B 3 EDV-Grundlagen 

B 30 Sammlungen 1 B 7 Inventarisierung 2 

B 31 Ausstellungen 1 B 9 Ausstellungsorganisation  

B 32 Museumsdokumentation 1 B 4 Inventarisierung 1 

B 33 Kulturwirtschaft 2 B 28 Kulturwirtschaft 1 

B 34 Digitale Medien 2 B 29 Digitale Medien 1 

B 35 Sammlungen 2 B 30 Sammlungen 1 

B 36 Ausstellungen 2 B 31 Ausstellungen 1 

B 37 Museumsdokumentation 2 B 32 Museumsdokumentation 1 

B 38 Fachpraktikum siehe Studienordnung Anlage 3, § 3 

B 39 Bachelorarbeit siehe Prüfungsordnung § 6 

B 40 Bachelorseminar/Kolloquium siehe Prüfungsordnung § 7 
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Anlage 1B zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 
Wahlpflichtmodule 

 

1. Wahlpflichtmodule des Kerncurriculums  

 

Wahlpflicht 1 bis 3 (5. Semester): Drei der fünf Wahlpflichtmodule sind zu wählen 

 

- B28 Kulturwirtschaft 1  

- B29 Digitale Medien 1  

- B30 Sammlungen 1 

- B31 Ausstellungen 1 

- B32 Museumsdokumentation 1 

 
Wahlpflicht 1 bis 3 (6. Semester): 

Die drei im 5. Semester begonnenen Wahlpflichtmodule müssen im 6. Semester fortgeführt werden. 

 

- B33 Kulturwirtschaft 2 

- B34 Digitale Medien 2 

- B35 Sammlungen 2 

- B36 Ausstellungen 2 

- B37 Museumsdokumentation 2 

 

 

2. Wahlpflicht- Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsmodule 

 

Als Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsmodule kann aus dem AWE-Katalog des Fachbereiches 5 
frei gewählt werden 

- B26 Allgemeinwissenschaftliches WP-Modul 1 

- B27 Allgemeinwissenschaftliches WP-Modul 2 
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Anlage 2 zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 
Studienplanübersicht über die Module im 1. – 6. Semesters 

 
 Module Bachelor  1. Semester 2. Semester 

  Art Form SWS LP Form SWS LP 

B1 Museumsmanagement 1  P SU 4 5    

B2 Museumsmanagement 2  P   5    

B2.1 Museumsverwaltung  SU 2     

B2.2 Recht im Museum  SU 2     

B3 EDV-Grundlagen P   5    

B3.1 Anwendungen im Management  SU/Ü 1/1     

B3.2 Digitale Technologie: Bild und Ton   SU/Ü 1/1     

B4 Inventarisierung 1 P   5    

B4.1 Inventarisierung und Dokumentation 1  SU/Ü 1/1     

B4.2 Materialien und Techniken  SU/Ü 1/1     

B5 Bestandssicherung  P SU 4 5    

B6 Grundlagen der Geschichte P   5    

B6.1 Historische Quellen  SU 2     

B6.2 Historische Grundbegriffe  SU 2     

B7 Inventarisierung 2  P    SU/Ü 2/2 5 

B8 Elektronische Dokumentation 1 P    SU/Ü 2/2 5 

B9 Ausstellungsorganisation P    SU 4 5 

B10 Museumspädagogik/Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit  

P      5 

B10.1 Vermittlung: Formen und Techniken     SU/Ü 1/1  

B10.2 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit     SU/Ü 1/1  

B11 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 1 P    SU 4 5 

B12 Technikgeschichte und Naturkunde P      5 

B12.1 Technikgeschichte     SU 2  

B12.2 Naturkunde     SU 2  

 Summe je Semester   20/4 30  18/6 30 
 

Erläuterungen: 

Form der Lehrveranstaltung: 
V  =  Vorlesung  
SU  =  Seminaristischer Unterricht  
Ü  =  Übung  
S  =  Seminar  
P  =  Projekt 

Art des Moduls: 
P  =  Pflichtfach 
WP  =  Wahlpflichtfach  
 
 
SWS =  Semesterwochenstunden 
LP  =  Leistungspunkte (ECTS) 
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Anlage 2 zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 

 Module Bachelor  3. Semester 4. Semester 
  Art Form SWS LP Form SWS LP 
B13 Elektronische Dokumentation 2 P   5    
B13.1 Datenbanken im Museum 2  Ü 2     
B13.2 Fotografie  Ü 2     
B14 Praxisprojekt 1 P P 4 6    
B15 Publikationen im Museum P   5    
B15.1 Desktop-Publishing  Ü 2     
B15.2 Konzeption und Redaktion  SU 2     
B16 Besucherdienste/Besucherforschung P SU/Ü 2/2 5    
B17 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 2  P SU 4 5    
B18 Englisch 1/Teil 1 P Ü 2 2    
B19 Englisch 1/Teil 2 P Ü 2 2    
B20 Praxisprojekt 2 P    P 4 6 
B21 Kunstsammlungen P    SU 4 5 
B22 Historische Sammlungen P    SU 4 5 
B23 Ikonographie und Ikonologie P    SU 4 6 
B24 Englisch 2/Teil 1 P    Ü 2 2 
B25 Englisch 2/Teil 2 P    Ü 2 2 
B26 Allg.-wissenschaftliches WP-Modul 1 WP    SU 2 2 
B27 Allg.-wissenschaftliches WP- Modul 2 WP    SU 2 2 
 Summe je Semester   8/16 30  16/8 30 

 
 Module Bachelor  5. Semester 6. Semester 

  Art Form SWS LP Form SWS LP 
B38 Fachpraktikum P     15    
B38.1 Fachpraktikum        
B38.2 Praxisbegleitendes Seminar P S 4     
 
B28 

Wahlpflichtmodule (3 aus 5)* 
Wahlpflichtmodul 1 

 
WP 

 
Ü 

 
2 

 
5 

   

bis Wahlpflichtmodul 2 WP Ü 2 5    
B32 Wahlpflichtmodul 3 WP Ü 2 5    
 
B33 

Wahlpflichtmodule (3 aus 5)* 
Wahlpflichtmodul 4 

 
WP 

    
Ü 

 
2 

 
5 

bis Wahlpflichtmodul 5 WP    Ü 2 5 
B37 Wahlpflichtmodul 6 WP    Ü 2 5 
B39 Bachelorarbeit P      12 
B40 Bachelorseminar/Kolloquium  P    S  3 3 
 Summe je Semester   4/6 30  0/9 30 

* Die drei im 5. Semester begonnenen Wahlpflichtmodule müssen im 6. Semester fortgeführt werden. 
 
Anmerkungen: 
Ein Leistungspunkt steht für eine studentische Lernzeit (Workload) von 30 Stunden a 60 Minuten. 
Die Bachelorarbeit beginnt zu Semesterbeginn. Deren Workload beträgt 12·30 Stunden = 360 
Stunden. Als maximale Bearbeitungsdauer sind 10 Wochen vorgesehen. 
Zu Beginn des 5. Semesters sind 10 Wochen und am Ende des 6. Semesters sind 8 Wochen an der 
Hochschule zu absolvieren. Die angegebenen SWS bedeuten in dieser Zeit die doppelte Stundenzahl 
pro Woche. 
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Anlage 3 zur Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 
Richtlinien für das Fachpraktikum im Rahmen der Praxisphase im Bachelorstudiengang 
Museumskunde 

 

 

§ 1 Ziele und Grundsätze 
(1) Ziel ist die Erprobung und praktische Vertiefung der bis einschließlich des 5. Fachsemesters 

erworbenen theoretischen Kenntnisse und praktischen Fähigkeiten in Museen und anderen 
Kultureinrichtungen, besonders in den Tätigkeitsfeldern Sammlung, Ausstellung, Präsentation, 
Management, Marketing und Kommunikation. 

(2) Wurde das Vorpraktikum im Rahmen der Hochschulzugangsberechtigung nicht in einem Museum 
absolviert, muss das Fachpraktikum im 5. Studiensemester in vollem Umfang an einem Museum 
absolviert werden. 

(3) Das Fachpraktikum wird ab der 11. Woche  des 5 Studiensemesters absolviert. Der Studierende 
sucht selbständig einen Praktikumsplatz und schließt mit der Praktikumgebenden Einrichtung 
(Ausbildungsstelle) einen Vertrag, der von dem/der Praktikumsbeauftragten des Studienganges 
Museumskunde bestätigt werden muss. 

(4) Das Fachpraktikum sollte dem/der Praktikanten die Erarbeitung eines Themas für die 
Bachelorarbeit ermöglichen. 

 
§ 2 Dauer und Durchführung des Fachpraktikums  
(1) Das Fachpraktikum umfasst 15 Leistungspunkte. Da 1 Leistungspunkt einem Workload von 30 

Stunden entspricht, ergibt sich eine Gesamtworkload von 450 Stunden. Darin eingeschlossen 
sind insgesamt 54 Stunden des praxisbegleitenden Seminars (4 SWS). Das Fachpraktikum am 
Praktikumsplatz umfasst mindestens 11 Wochen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 
Stunden, die ab der 11. Woche des 5. Studiensemesters absolviert werden.  

(2) Das Praxisbegleitende Seminar wird zum Teil als Blockseminar in der 10. Vorlesungswoche des 
5. Studiensemesters durchgeführt und zum Teil als e-learning-Seminar während des 
Fachpraktikums.  

 
§ 3 Zulassung zum Fachpraktikum 
Für die Zulassung zum Fachpraktikum muss der Student/die Studentin mindestens 120 
Leistungspunkte (ECTS) nachweisen. 
 
§ 4 Betreuung und Nachweise 
(1) Die Betreuung erfolgt im Rahmen des praxisbegleitenden Seminars, an dem alle Hochschullehrer 

teilnehmen. Zu Beginn dieses Seminars wird die/der jeweilige Hochschullehrer(in) für die 
individuelle Betreuung einvernehmlich bestimmt. 

(2) Für die erfolgreiche Durchführung des Fachpraktikums sind folgende Nachweise erforderlich:  
– Zeugnis der Ausbildungsstelle über eine erfolgreiche Durchführung des Praktikums und 
– Praxisbericht, aus dem der zeitliche Ablauf des Praktikums, die Praxisaufgaben und die 
Tätigkeiten zur Lösung der Aufgaben hervorgehen. 

(3) Der Leistungsbewertung erfolgt auf der Grundlage des schriftlichen Abschlußberichts 
undifferenziert. 
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HOCHSCHULE FÜR TECHNIK UND WIRTSCHAFT BERLIN 
 

Prüfungsordnung  
 

für den Bachelorstudiengang 
 

Museumskunde 
 

im Fachbereich Gestaltung vom 08. Juli 2009 
 
Aufgrund von § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 der Satzung der Hochschule für Technik und Wirtschaft 
Berlin zu Abweichungen von Bestimmungen des Berliner Hochschulgesetzes (AMBl. HTW Berlin Nr. 
27/02), zuletzt geändert am 20. Oktober 2008 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 01/09), in Verbindung mit § 
31 Abs. 4 des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz - BerlHG) in 
der Fassung vom 13. Februar 2003 (GVBl. S. 82), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. März 2009 
(GVBl. S. 70), hat der Fachbereichsrat des Fachbereiches Gestaltung der Hochschule für Technik und 
Wirtschaft Berlin (HTW Berlin) am 08. Juli 2009 die folgende Neufassung der Prüfungsordnung für 
den Bachelorstudiengang  Museumskunde beschlossen∗: 
 
 
Gliederung der Ordnung 
§ 1  Geltungsbereich 
§ 2  Geltung der Rahmenprüfungsordnung 
§ 3  Form und Modalitäten von Leistungsnachweisen 
§ 4   Modulprüfungen 
§ 5   Beurteilung der Praxisphase: Fachpraktikum 
§ 6  Bachelorarbeit 
§ 7   Bachelorseminar/Kolloquium  
§ 8  Modulnoten auf dem Bachelorzeugnis 
§ 9  Berechnung des Gesamtprädikats  
§ 10 In-Kraft-Treten/Veröffentlichung 
§ 11   Außer-Kraft-Treten 
 
 
Anlagen der Ordnung 
Anlage 1 Muster des Bachelorzeugnisses in deutscher Sprache 
Anlage 2 Muster des Bachelorzeugnisses in englischer Sprache 
Anlage 3a und 3b Muster der Bachelorurkunde in deutscher Sprache 
Anlage 4a und 4b Muster der Bachelorurkunde in englischer Sprache 
Anlage 5 Muster des Diploma Supplements in deutscher Sprache 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                        
∗  Durch die Senatsverwaltung für Bildung, Wissenschaft und Forschung bestätigt am 31.07.2009 
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§ 1 Geltungsbereich 
(1) Diese Prüfungsordnung gilt für alle Studierenden, die nach In-Kraft-Treten dieser Ordnung an 

der HTW Berlin im Bachelorstudienganges Museumskunde zum 01. Oktober 2009 immatrikuliert 
werden. 

(2) Ferner gilt diese Prüfungsordnung für alle Studenten und Studentinnen, welche nach der 
vorangegangenen Prüfungsordnung des Bachelorstudienganges Museumskunde vom 31. Juli 
2006 (AMBl. FHTW Berlin Nr. 56/06) ab dem Wintersemester 2006/2007  immatrikuliert wurden. 

(3) Die Prüfungsordnung wird ergänzt durch die Studienordnung für den Bachelorstudiengang 
Museumskunde in der jeweils gültigen Fassung, die Ordnung über die praktische Vorbildung für 
den Bachelorstudiengang Museumskunde in der jeweils gültigen Fassung und die 
Auswahlordnung für Bachelorstudiengänge der Fachhochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(Auswahlordnung für Bachelorstudiengänge – AO - Ba) in der jeweils gültigen Fassung. 

 
§ 2 Geltung der Rahmenprüfungsordnung 
Die Grundsätze für Prüfungsordnungen der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
(Rahmenprüfungsordnung - RPO) in ihrer jeweils gültigen Fassung sind Bestandteil dieser Ordnung. 
 
§ 3 Form und Modalitäten von Leistungsnachweisen 
(1) Leistungsnachweise können in der Form von mündlichen Prüfungen, Klausuren, Referaten, 

Hausarbeiten erbracht werden. Die jeweils erforderliche Form der Leistungsnachweise ist in den 
Modulbeschreibungen festgelegt. 

(2) Leistungsnachweise sind in der Regel in deutscher Sprache zu erbringen. Das Ablegen von 
Leistungsnachweisen in einer anderen als der Unterrichtssprache bedarf des Einvernehmens 
zwischen dem oder der Studierenden und dem oder der Prüfenden. Das Einvernehmen ist zu 
Beginn des Semesters jeweils schriftlich herzustellen. 

 
§ 4 Modulprüfungen 
(1) Alle Module bis auf das Modul B38 Fachpraktikum werden differenziert bewertet. 
(2) Besteht ein Modul aus mehreren Units, die jeweils mit einer eigenen Teilleistung abschließen, so 

wird die Modulnote durch die Bildung eines arithmetischen Mittels der Leistungsbeurteilungen der 
einzelnen Units ermittelt. Die Berechnung der Modulnote setzt voraus, dass jede Teilleistung mit 
mindestens einer Note 4,0 bestanden ist. Die Modulnote wird durch den Modulverantwortlichen 
Dozenten festgelegt. 

(3) Besteht ein Modul oder eine Unit aus verschiedenen Lehrveranstaltungsarten (SU und Ü) und die 
Modul- oder Unitprüfung entsprechend aus mehreren Leistungsnachweisen, so wird die Unit- 
bzw. die Modulnote durch die Bildung des arithmetischen Mittels der einzelnen 
Leistungsbeurteilungen für SU und Ü ermittelt, wobei jede Teilleistung bestanden sein muss. 

(4) Die Anzahl der mit den einzelnen Modulen jeweils zu erwerbenden Leistungspunkte sind in der 
Anlage 3 der Studienordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde aufgeführt. 

(5) Wurde die Prüfung in einem Wahlpflicht-Modul bestanden, kann dieses nicht mehr durch ein 
anderes Wahlpflichtmodul ersetzt werden. 

(6) Für die Teilnahme an einer Modulprüfung ist die Belegung des zugehörigen Moduls notwendige 
Voraussetzung. 

 
§ 5 Beurteilung der Praxisphase: Fachpraktikums 
Grundlage der Beurteilung ist ein schriftlicher Abschlussbericht. Einzelheiten sind in der Anlage 4 der 
Studienordnung des Bachelorstudienganges Museumskunde geregelt. Die Beurteilung erfolgt 
undifferenziert. 
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§ 6 Bachelorarbeit  
(1) Der Prüfungsausschuss des Studienganges bestätigt durch Unterschrift des/der Vorsitzenden das 

von dem/der Studierenden gewählte Thema, und er legt den Bearbeitungsbeginn und die 
Bearbeitungsfrist sowie die betreuenden Prüfer/Prüferinnen schriftlich fest. Der Anmeldeschluss 
für die Bachelorarbeit in der Prüfungsverwaltung ist das Ende der Vorlesungszeit des 5. 
Studienplansemesters. Die Zulassungen durch den Prüfungsausschuss haben spätestens bis zum 
Ende des 5. Studienplansemesters zu erfolgen. 

(2) Voraussetzung für die Anmeldung zur Bachelorarbeit ist der Nachweis von mindestens 114 
Leistungspunkten.  

(3) Der zeitliche Bearbeitungsaufwand der Bachelorarbeit entspricht 12 Leistungspunkten. Die 
Bearbeitungszeit für die Bachelorarbeit umfasst maximal 10 Wochen. Die Bachelorarbeit ist zum 
Ende der 10. Woche des 6. Studienplansemesters in zweifacher Ausfertigung abzugeben.  

(4) Die Bachelorarbeit befasst sich mit einem Thema aus dem Fachpraktikum oder einem frei 
gewählten Thema. Die Bachelorarbeit kann als Gruppenarbeit mit bis zu 3 Personen durchgeführt 
werden. In jedem Fall müssen die Beiträge der einzelnen Prüflinge abgrenzbar und individuell zu 
beurteilen sein. 

 
§ 7 Bachelorseminar/Kolloquium 
(1) Das Bachelorseminar findet begleitend zur Bachelorarbeit statt. Die Modulprüfung im 

Bachelorseminar – das Kolloquium - schließt das Bachelorstudium Museumskunde ab. Das 
Kolloquium findet spätestens in der 19. Woche des 6. Studienplansemesters statt. 

(2) Zur Prüfung im Bachelorseminar wird zugelassen, wer die Bachelorarbeit erfolgreich erstellt hat 
und 177 Leistungspunkte im Bachelorstudiengang Museumskunde nachweisen kann.  

(3) Die Modulprüfung zum Bachelorseminar bezieht sich auf den Gegenstand der Bachelorarbeit und 
ordnet diesen in den Kontext des Studiengangs Museumskunde ein. In dieser Prüfung soll 
der/die Studierende zeigen, dass er/sie in der Lage ist, einen komplexen Sachverhalt in kurzer 
Zeit darzustellen und seine/ihre Argumentation gegen Kritik zu verteidigen. 

 
§ 8 Modulnoten auf dem Bachelorzeugnis 
Folgende Modulnoten werden im Bachelorzeugnis zu einer fachspezifischen Modulgruppe mit 
eigenem Namen zusammengefasst. Die Note dieser Modulgruppe wird durch die Bildung des 
gewogenen Mittels aufgrund der Leistungspunkte der einzelnen Modulnoten ermittelt.  
 

• B1 Museumsmanagement 1 und B2 Museumsmanagement 2 zu Museumsmanagement; 
• B4 Inventarisierung 1 und B5 Bestandssicherung und B7 Inventarisierung 2 und  

B8 Elektronische Dokumentation 1 und B13 Elektronische Dokumentation 2 und  
B14 Praxisprojekt 1 zu Sammlungsmanagement; 

• B6 Grundlagen Geschichte und B11 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 1 und  
B12 Technikgeschichte und Naturkunde und B17 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 2 und 
B21 Kunstsammlungen und B22 Historische Sammlungen zu Objekte und Sammlungen; 

• B9 Ausstellungsorganisation und B10 Museumspädagogik/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
und B15 Publikationen im Museum und  B16 Besucherdienste/Besucherforschung und B20 
Praxisprojekt 2 zu Präsentation und Vermittlung; 

• B28 Kulturwirtschaft 1 und B33 Kulturwirtschaft 2 zu Kulturwirtschaft; 
• B29 Digitale Medien 1 und B34 Digitale Medien 2 zu Digitale Medien; 
• B30 Sammlungen 1 und B35 Sammlungen 2 zu Sammlungen 
• B31 Ausstellungen 1 und B36 Ausstellungen 2 zu Ausstellungen; 
• B32 Museumsdokumentation 1 und B37 Museumsdokumentation 2 zu 

Museumsdokumentation; 
• B18 Englisch 1/1 und B19 Englisch 1/ 2 und B24 Englisch 2/1 und B25 Englisch 2/2 zu 

Englisch. 
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§ 9 Berechnung des Gesamtprädikates  
(1) Die Bestimmung des Gesamtprädikats ergibt sich gem. RPO aus der Gesamtnote (X), die 

wiederum als gewogenes Mittel der Teilnoten (X1, X2, X3) nach der Formel: 
X = 0,75X1+ 0,20X2+ 0,05X3  auf die zweite Stelle hinter dem Komma berechnet und auf eine 
Stelle nach dem Komma gerundet wird.  

 

Die Teilnoten sind: 
- der gewogene Mittelwert der differenziert bewerteten Module (Größe X1); dabei werden die 

ersten beiden Stellen nach dem Komma berechnet, 
- die Note der Bachelorarbeit (Größe X2) und, 
- die Modulnote des Bachelorseminars/Kolloquium (Größe X3). 

(2) Die Berechnung der Größe X1 für das Gesamtprädikat erfolgt durch die Bildung eines gewogenen 
Mittels aller Module aufgrund der Anzahl der jeweiligen Leistungspunkte. 

∑
∑ •

=
i

ii

a

aF
X

)(
1 . 

Darin bedeuten: - Fi: Die Fachnoten der einzelnen Module, 
   - ai: Die Wichtungsfaktoren (Leistungspunkte) der einzelnen Module. 

   Die Wichtungsfaktoren der einzelnen Module sind in der folgenden Tabelle aufgeführt: 

 Titel der Module Wichtungsfaktor ai 
B1 Museumsmanagement 1 5 
B2 Museumsmanagement  2  5 
B3 EDV-Grundlagen  5 
B4 Inventarisierung 1   5 
B5 Bestandssicherung  5 
B6 Grundlagen der Geschichte  5 
B7 Inventarisierung 2  5 
B8 Elektronische Dokumentation 1  5 
B9 Ausstellungsorganisation  5 
B10 Museumspädagogik/Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  5 
B11 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 1  5 
B12 Technikgeschichte und Naturkunde  5 
B13 Elektronische Dokumentation 2  5 
B14 Praxisprojekt 1 6 
B15 Publikationen im Museum  5 
B16 Besucherdienste/Besucherforschung   5 
B17 Kunstgeschichte/Kulturgeschichte 2  5 
B18 Englisch 1/ Teil 1 2 
B19 Englisch 1/ Teil 2 2 
B20 Praxisprojekt 2 6 
B21 Kunstsammlungen  5 
B22 Historische Sammlungen  5 
B23 Ikonographie und Ikonologie  6 
B24 Englisch 2/ Teil 1 2 
B25 Englisch 2/ Teil 2 2 
B26 Allg.-wissenschaftliches WP-Modul 1 2 
B27 Allg.-wissenschaftliches WP-Modul 2 2 
B28 Wahlpflichtmodul 1  5 
bis Wahlpflichtmodul 2  5 
B32 Wahlpflichtmodul 3  5 
B33 Wahlpflichtmodul 4  5 
bis Wahlpflichtmodul 5  5 
B37 Wahlpflichtmodul 6  5 
 Summe 150  
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(3) Muster des Bachelorzeugnisses sind als Anlagen 1 und 2 Bestandteil dieser Ordnung. Die 
Studierenden erhalten sowohl ein Zeugnis in deutscher als auch in englischer Sprache. 

(4) Gleichzeitig wird mit dem Bachelorzeugnis eine Urkunde ausgehändigt, mit der die Verleihung 
des akademischen Grades Bachelor of Arts (B.A.) bescheinigt wird. Je ein Muster der 
Bachelorurkunde in deutscher und englischer Sprache sind als Anlagen 3a und 3b sowie 4a und 
4b Bestandteile dieser Ordnung.  

(5) Gleichzeitig wird mit dem Bachelorzeugnis ein Diploma Supplement in deutscher und englischer 
Sprache ausgehändigt. Ein Muster des Diploma Supplements in deutscher Sprache ist als Anlage 
5 Bestandteil dieser Ordnung.  

 
§ 10 In-Kraft-Treten/Veröffentlichung 
Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt der HTW Berlin 
mit sofortiger Wirkung in Kraft.  
 
§ 11 Außer-Kraft-Treten 
Die Prüfungsordnung vom 31. Juli 2006, veröffentlicht am 29. November 2006 im Amtlichen 
Mitteilungsblatt der FHTW Berlin Nr. 56/06, tritt mit Veröffentlichung dieser Ordnung außer Kraft. 
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Anlage 1 zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 

 HTW 

  
 Hochschule 

 für Technik und Wirtschaft 
 Berlin 

 
University of Applied 

Sciences 
 

 

Bachelorzeugnis 
 

Frau/Herr _____________________________________________________ 
geboren am__________________ in _____________________________ 
hat das Bachelorstudium im  
 

Bachelorstudiengang Museumskunde 
 

an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
bestanden. 
 
Gesamtprädikat des Bachelorstudiums: 
 
____________________________________________________________________________
_____________________________(X,X) 

 
Berlin, den ______________________ 
 
Der/Die Vorsitzende Der Dekan/Die Dekanin 
des Prüfungsausschusses 
 
___________________________________   _______________________________________ 

 

_______________________ 

Dieses Zeugnis wurde auch in englischer Sprache ausgefertigt. 
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HTW  
 

Hochschule 
für Technik und Wirtschaft 
Berlin 
 

University of Applied 
Sciences          Bachelorzeugnis 
           für Frau/Herrn  __________________ 

Die Leistungen der einzelnen Module bzw. Modulgruppen werden wie folgt 
beurteilt: 

Museumsmanagement    
Sammlungsmanagement   
EDV-Grundlagen    
Präsentation und Vermittlung   
Objekte und Sammlungen   
Ikonographie und Ikonologie   
   Wahlpflichtmodule (3 aus 5)   
- (WP 1) Kulturwirtschaft   
- (WP 2) Digitale Medien   
- (WP 3) Sammlungen   
- (WP 4) Ausstellungen   
- (WP 5) Museumsdokumentation   
Allgemeinwissenschaftliche Ergänzungsmodule:   
Englisch   
(Allgemeinwissenschaftliches WP-Modul 1)   
(Allgemeinwissenschaftliches WP-Modul 2)   
   

 
* Anerkannte Leistung 
 
Mögliche Leistungsbe- 
urteilungen (Modulnoten):  
sehr gut, gut,  
befriedigend, ausreichend. 

Thema der Bachelorarbeit: 
 

 
Mögliches Gesamtprädikat:  
"mit Auszeichnung",  
"sehr gut", "gut", 
"befriedigend", 
"ausreichend" 

Beurteilung der Bachelorarbeit:  

 
Das Bachelorstudium wurde 
nach der Prüfungsordnung 
vom 08.07.2009  
veröffentlicht im Amtlichen 
Mitteilungsblatt Nr. 
__________ der HTW 
Berlin vom ________, 
absolviert. 

Beurteilung des Bachelorseminar/Kolloquium:   
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Anlage 2 zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 

 HTW 

  
 Hochschule 

 für Technik und Wirtschaft 
 Berlin 

 
University of Applied 

Sciences 

Bachelor’s Degree 
Grade Transcript 

 

This is to certify that 
Ms/Mr  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

born on _____________________________________________________________________in  _______________________________________________________________________ 

has completed the Bachelor's degree course in 

Museums Studies 
 
 

at the Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin,  
University of Applied Sciences. 
Overall grade achieved in the Bachelor’s degree course: 
 
____________________________________________________________________________
_____________________________(X,X) 

 

Berlin, JJJJ-MM-TT 
        <Seal> 

 
 

Head of Examination Board Dean 
 
 
_______________________ 
This certificate has also been issued in the German language. 
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HTW 
 

Hochschule 
für Technik und Wirtschaft 
Berlin 
 
University of Applied 
Sciences 

Grade Transcript for Ms / Mr  _________________________________ 
 Grades achieved in degree modules/module groups: 

Museums Management   

Collection Management   
EDP Fundamentals   

Communication and Exhibition   

Museum Objects and Museum Collections   

Iconography and Iconology   
   
Options   
( O1)  Culture Management   

( O2)  Digital Media   

( O3)  Collections   

( O4)  Exhibitions   

( O5)  Museums documentation   
Supplementary Modules   
English   

S 1:   

S 2:   
 

* Grade recognised 
 
Possible grades in degree 
modules: 
very good (A), good (B), 
satisfactory (C),  
sufficient (D).. 

Topic of thesis: 
 

 

 
Possible overall grades:  
"excellent", "very good", 
"good", "satisfactory", 
"sufficient". 

Assessment of thesis: 

 
The degree examination 
has been passed in 
accordance with the 
Examination Standards in 
effect on 08.07.2009 
published in Amtliches 
Mitteilungsblatt der HTW 
(Official Information 
Bulletin), No. _________.of 
_________. 

Assessment of oral bachelor`s seminar/ 
degree examination:  
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Anlage 3a zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 

 HTW 
  

 Hochschule 
 für Technik und Wirtschaft 

 Berlin 
 

University of Apllied 
Sciences 

Bachelorurkunde 
 

Frau __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 
geboren am_________________________________________________________ in ________________________________________________________________________ 

hat das Bachelorstudium 
im  
 

Bachelorstudiengang Museumskunde 
 
bestanden. 
 

Ihr wird der akademische Grad 

 

Bachelor of Arts (B.A.) 
 

verliehen. 
 
 
Berlin, den ______________________________________________________ 
 
 
Der Präsident/Die Präsidentin (Prägesiegel) 

 
 

_______________________ 

Diese Urkunde wurde auch in englischer Sprache ausgefertigt. 
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Anlage 3b zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 

 HTW 

  
 Hochschule 

 für Technik und Wirtschaft 
 Berlin 

 
University of Applied 

Sciences 

Bachelorurkunde 
 

Herr _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
geboren am_____________________________________________________in _________________________________________________________________________ 

hat das Bachelorstudium im  
 

Bachelorstudiengang Museumskunde 
 

bestanden. 

 

Ihm wird der akademische Grad 

 

Bachelor of Arts (B.A.) 
 
verliehen. 
 
 
Berlin, den ______________________ 

 
 
Der Präsident/Die Präsidentin (Prägesiegel) 

 
 

_______________________ 

Diese Urkunde wurde auch in englischer Sprache ausgefertigt. 
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Anlage 4a zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 

 HTW 

  
 Hochschule 

 für Technik und Wirtschaft 
 Berlin 

 
University of Applied 

Sciences 

Bachelor’s Degree Certificate 
This is to certify that 

Ms  ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

born on ______________________________________________________ in _______________________________________________________________ 

 

has completed the Bachelor's degree course in 

 

Museums Studies 
 

 

She has been awarded the academic degree 

 

Bachelor of Arts (B.A.) 
 

 

 

Berlin, JJJJ-MM-TT 

 

 

President (Seal) 

 

_______________________________________________________________________________ 

This certificate has also been issued in the German language. 
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Anlage 4b zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 

 HTW 

  
 Hochschule 

 für Technik und Wirtschaft 
 Berlin 

 
University of Applied 

Sciences 

Bachelor’s Degree Certificate 
This is to certify that 

Mr  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

born on ______________________________________________________________ in ________________________________________________________________ 

 

has completed the Bachelor's degree course in 

 

Museums Studies 
 

 

He has been awarded the academic degree 

 

Bachelor of Arts (B.A.) 
 

 

Berlin, JJJJ-MM-TT 

 

President (Seal) 

 
_____________________________________________________________________________ 

This certificate has also been issued in the German language 
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Anlage 5 zur Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Museumskunde 
 

HTW Berlin 
Diploma Supplement 

- Bachelor Museumskunde - 
1 Inhaber/ 

Inhaberin der 
Qualifikation 

1 .  F am i l i e nname  
  
 
1.2 Vorname 
  
 
1 . 3  Gebu r t s da t um  
 
 
 Gebu r t s o r t  
  
 
 Gebu r t s l a nd  
  
 
1.4  Mat r i k e l nummer  
 

2 Qualifikation 2.1 Bezeichnung der Qualifikation ausgeschrieben 
Bachelor of Arts 
 

Qualification/Abbreviated  |abgekürzt 
B.A. 
 

Bezeichnung des Titels (ausgeschrieben und abgekürzt) 
n.a. 
 

2 . 2  Haup t s t ud i en f a ch  ode r  - f ä che r  f ü r  d i e  Qua l i f i k a t i on  
Museumskunde  

  

2 . 3  Name der Einrichtung, die die Qualifikation verliehen hat 
Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin 
 

 Fachbereich 
Fachbereich 5 (Gestaltung) 
 

Status Typ/Trägerschaft) 
Hochschule (FH) 
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University of Applied Sciences (s. Abschnitt 8) 
 

 Status Trägerschaft  
staatlich  
 

2 . 4  Name  de r  E i n r i c h t ung ,  d i e  den  S tud i engang  du r chge füh r t  ha t  

siehe 2.3 
 

2.5 Im Unterricht / in der Prüfung verwendete Sprache(n) 

Deutsch  

3 Ebene der 
Qualifikation 

3.1 Ebene der Qualifikation 
Erster berufsqualifizierender Hochschulabschluss an einer Hochschule (siehe 
Abschnitte 8.1 und  8.4.1) inklusive einer Bachelorarbeit  
 

3.2 Dauer des Studiums (Regelstudienzeit) 
Regelstudienzeit: 6 Semester (3 Jahre) 
Workload:  5.400 
credit points nach ECTS:  180    
davon Praktikum 15 cp und Bachelorarbeit 12  cp 
 

3.3 Zugangsvoraussetzung(en) 

allgemeine Hochschulreife oder Fachhochschulreife und minimal 13 Wochen 
Vorpraktikum oder Fachgebundene Studienberechtigung nach § 11 Berliner 
Hochschulgesetz  
(s. Abschnitt 8.7) 

4 Inhalt und 
Prüfungs-

ergebnisse 

4.1 Studienform 
Vollzeitstudium, Präsenzstudium 
 
4.2 Anforderungen des Studienganges/Qualifikationsprofil des A bsolventen/der Absolventin 
Der Absolvent/die Absolventin des Studienganges Museumskunde verfügt 
über theoretische Kenntnisse und praktische Fähigkeiten für die Übernahme 
qualifizierter operativer Aufgaben in Museen und anderen kulturellen 
Einrichtungen 
Sie sind in der Lage, eigenverantwortliche Tätigkeiten in den Bereichen 
Sammlung und Ausstellung, in Serviceabteilungen und Stabsstellen von 
Museen und anderen Kultureinrichtungen auszuüben. 
 
Studienzusammensetzung: 

- obligatorisches Kernstudium: 108 cp 
- optionale Vertiefungs- und Wahlmodule:   34 cp 
- minimale Fremdsprachenausbildung:     8 cp 
- Fachpraktikum:   15 cp  
- Bachelorarbeit incl. Kolloquium:   15 cp  
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4.3 Einzelheiten zum Studiengang 
Siehe „Bachelorzeugnis“ für weitere Details zu den absolvierten 
Schwerpunktfächern und dem Thema der Bachelorarbeit inklusive ihrer 
Benotungen. 
 

4.4 Notensystem und Hinweise zur Vergabe von Noten 
Note 

(v.H.*) 
Bewertung  HTW 

grading 
 
scheme 

1,0 
(> 90%) 

sehr gut eine hervorragende 
Leistung 

A very good 

2,0 
(> 75%) 

gut eine Leistung, die 
erheblich über den 
durchschnittlichen 
Anforderungen liegt 

B good 

3,0 

(> 60%) 

befriedigend eine Leistung, die 
durchschnittlichen 
Anforderungen 
entspricht 

C satisfactory 

4,0 

(> 50%) 

ausreichend eine Leistung, die 
trotz ihrer Mängel 
noch den 
Anforderungen genügt 

D sufficient 

5,0 
(< 50%) 

nicht  
ausreichend 

eine Leistung, die 
wegen erheblicher 
Mängel den 
Anforderungen nicht 
mehr genügt 

F fail 

*) der erreichbaren Punktzahl 
 
Zusammensetzung des Gesamtprädikats: 
75 % Modulnoten 
20 % Bachelorarbeit 
  5 % Bachelorseminar/Kolloquium 
 
4.5 Gesamtnote 
- Abschlussprädikat (ungerundete Abschlussnote) - 
 

5 Funktion der 
Qualifikation 

5.1 Zugang zu weiterführenden Studien 
Der Abschluss berechtigt zur Aufnahme eines Masterstudiums; die jeweilige 
Zulassungsordnung kann zusätzliche Voraussetzungen festlegen. (s. Abschnitt 
8) 
 

5.2 Beruflicher Status  
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6 weitere 
Angaben 

6.1 Weitere Angaben 
Akkreditiert durch ACQUIN, Fachakkreditierungsagentur für Studiengänge der 
Ingenieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der 
Mathematik e.V. 
 
 
6.2 Informationsquellen für ergänzende Angaben 
HTW Berlin: http://www.HTW-berlin.de  
Studiengang: http://museum.f2.HTW-berlin.de/ 
 

7 Zertifizierung Ort/Datum der Ausstellung 
Berlin,  
 

  

Dieses Diploma Supplement bezieht sich auf: 
Bachelor-Urkunde 
Bachelor-Zeugnis 
 
  
 
 
 
 
 

 Stempel/Unterschrift  
 
 

Prof. Dr. Vorname Nachname 
Prüfungsausschussvorsitzender 

 


